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nicht sein Vertreter besonders genannt worden. Aus der Zuschrift
des Beschwerdeführers an den Gauschatzmeister vom 8. Jänner 1942
ist gleichfalls zu ersehen, daß Beschwerdeführer in der Ortsgruppe ein
Amt versah, da er eine amtliche Meldung erstattete und sich zur
Bekanntgabe der jeweiligen Anschrift verpflichtete. Auch in der
politischen Beurteilung des Beschwerdeführers durch den Orts-
gruppenleiter Sch. vom 10. Februar 1944 wird Beschwerdeführer als
politischer Leiter, u. zw. als Kassenleiter, angeführt.

Wenn nun derselbe Ortsgruppenleiter Sch. am 25. September 1947
die eidesstattliche Erklärung abgegeben hat, wonach eine Bestätigung
oder Ernennung des Beschwerdeführers zum Kassenleiter weder von
der Kreisleitung noch von der Gauleitung erfolgt sei, so kann diese~
Umstand angesichts der überwiegenden Beweise für die Tatsache,
daß Beschwerdeführer wirklich Kassenleiter war, nicht ins Gewicht
fallen.

Somit war Beschwerdeführer politischer Leiter und der ange-
fochtene Bescheid hat ihn mit Recht als belastet eingestuft.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.
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Klage auf Ersatz für verfallen erklärte und veräußerte Gegenstände.

E. v. 27. September 1950, A 2/50.
Die Klage wird abgewiesen.

Tatbestand:
Mit Erk. vom 15. Dezember 1949 hat der Verfassungsgerichtshof

eine auf Art. 144 B.-VG. gestützte Beschwerde des heutigen J;(lägers
Rudolf S. teils als unzulässig zurückgewiesen, teils als unbegründet
abgewiesen und insoweit an den Verwaltungsgerichtshof abgetreten.
Diese Beschwerde war gegen einen im Instanzenzug ergangenen
Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau
gerichtet, mit dem ausgesprochen worden war, daß dem Rudolf S.
für die im Zug eines gegen ihn durchgeführten Verwaltungsstrafver-
fahrens seinerzeit als verfallen erklärten und der Veräußerung
zugeführten Gegenstände deren Einstandspreis, die gesetzlich
zulässige Handelsspanne und die gesetzlichen Zinsen zu vergüten
seien. Auf das in der amtlichen Sammlung unter Nr. 1894 ver-
lautbarte Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, das eine
eingehende Darstellung des gesamten, dem Streitfall zugrunde
liegenden Sachverhaltes enthält, wird Bezug genommen.

Rudolf S. hat nunmehr im Grund äes Art. 137 B.-VG. beim
Verfassungsgerichtshof eine Klage gegen den Bundesschatz Österreichs
eingebracht, in der er beantragt; ..

a) der beklagte Bund (Republik Osterreich) sei schuldig, dem
Kläger binnen einer angemessenen, vom Verfassungsgerichtshof
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zu bestimmenden Frist jene 1776 m2 Chamois-Putzleder, sämisch
gegerbt, nicht weiter zugerichtet, englischer und belgischer Pro-
venienz, sowie jene 307 Paar Frauenhalbschuhe aus schwarzem
Boxcalf-Ledermit Ledersohle,Marke "Hygiea", Größe 37-40 usuell
sortiert, die die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung im Wege
des Gendarmeriepostenkommandos Feldkirchen am 27. Dezember
1945 dem Kläger weggenommenhat, ins Eigentum zurückzugeben.

b) Eventualantrag:
Waren, wie sie in a) genannt sind, in gleicher Menge, Art und

Güte dem Kläger ins Eigentum zu übertragen;
c) oder dem Kläger binnen 14 Tagen als restliche Wieder-

beschaffungskosten 120.558,16 S zu' bezahlen;
d) die beklagte Partei werde schuldig erkannt, dem Kläger

die Verfahrenskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Entscheidungsgründe :
Mit der vorliegenden, auf Art. 137 B.-VG. gestützten Klage wird

primär die Rückgabe von Gegenständen begehrt, die seinerzeit be-
schlagnahmt und im Zug eines Verwaltungsstrafverfahrens als ver-
fallen erklärt worden sind. In eventu wird die Übergabe von Waren
gleicher Menge, Art und Güte oder aber die Bezahlung des zur Wieder-
beschaffung solcher Güter erforderlichen Betrages verlangt. Das
Begehren gründet sich darauf, daß die seinerzeitige Verfallserklärung
vom Verwaltungsgerichtshof mit Erk. vom 24. Juni 1948 wegen
Gesetzwidrigkeit des Inhaltes aufgehoben worden ist.

Nach Art. 137 B.-VG. erkennt der Verfassungsgerichtshofüber ver-
mögensrechtliche Ansprüche an den Bund, die Länder, die Bezirke, die
Gemeinden und Gemeindeverbände, die weder im ordentlichen Rechts-
weg auszutragen, noch durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde zu er-
ledigen sind. Nun liegt vorliegendenfalls ein Bescheid des Bundesmini-
steriums für Handel und Wiederaufbau vom 28.März 1949vor, mit dem
dieses Ministerium nach Erfließung des Verwaltungsgerichtshoferkennt-
nisses vom 24. Juni 1948 im Instanzenzug über das nunmehr imKlageweg
geltend gemachte Begehren abgesprochen hat. Dieser Bescheid hat
bereits den Gegenstand einer Verfassungsgerichtshofs beschwerde
gebildet, in der Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Eigentumsrechtes behauptet wurde. Die Beschwerde ist mit dem
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15. Dezember 1949
teils als unzulässig zurückgewiesen, teils als unbegründet abgewiesen
worden, weil der Verfassungsgerichtshof eine Verletzung verfassungs-
gesetzlich gewährleisteter Rechte nicht erkennen konnte. Auf Antrag
des damaligen Beschwerdeführers und heutigen Klägers wurde die
Beschwerde im Sinne des Art. 144Abs. 2 B.-VG. und§87 Abs. 3VerfGG.
dem Verwaltungsgerichtshof abgetreten, wo sie gegenwärtig noch
anhängig ist. In diesem Erkenntnis hat der Verfassungsgerichtshof
ausgesprochen, daß der Bescheid des Amtes der Landesregierung als
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ein im Sinne des § 50 VerwGG. ergangener, im Instanzenzug anfecht-
barer Vollstreckungs bescheid anzusehen ist, und daß das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau zu seiner Überprüfung
zuständig war. Ist aber über den heute vom Kläger geltend gemachten
Anspruch hinsichtlich seines Umfanges im Verwaltungsverfahren
bescheidmäßig abgesprochen worden, so kann einem darüber hinaus-
gehenden Klagebegehren derzeit schon deshalb kein Erfolg beschieden
sein, weil dem geltend gemachten Anspruch der rechtskräftige Ver-
waltungsbescheid entgegensteht. Dies auch in dem Falle, daß die vom
Klagevertreter in der mündlichen Verhandlung vertretene Ansicht
richtig wäre, daß die Verwaltungsbehörde gar nicht zuständig war,
über die Frage, in welcher Art der ursprüngliche Zustand wieder
herzustellen ist, bescheidmäßig abzusprechen, weil diese Entscheidung
dem Privatrecht zugehöre. Über diese Frage wird der Verwaltungs-
gerichtshof bei Prüfung des bei ihm angefochtenen Bescheides des
Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau zu erkennen
haben.

Dem Klagebegehren konnte daher bei aufrechtem Bestand des
verwaltungsbehördlichen Bescheides keine Folge gegeben werden.
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Verletzung des Versammlungsrechtes und des Rechtes der
Religionsübung. Wissenschaftliche Vorträge - Religionsübung.

E. v. 27. September 1950, B 72/50.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Tatbestand:
Der Beschwerdeführer Wilfried J. hat mit Eingabe vom 26. Juli

1948 bei der Polizeidirektion Wien sechs Vorträge angezeigt.
Die Polizeidirektion ~Wienhat die Abhaltung dieser Vorträge

mit dem Bescheide vom 30. Juli 1948, unter Berufung auf § 6 des
Gesetzes vom 15. November 1867, RGBI. Nr. 135, über das Ver-
sammlungsrecht untersagt. }n der Begründung des Bescheides
wird ausgeführt, daß die "Osterreichischen Freunde der Gottes-
etkenntnis" bisher weder als Verein angemeldet, noch als religiöse
Sekte beim Bundesministeriul],l für Unterricht registriert seien. "Venn
sie auch von dem früher in Osterreich bis zu seiner im Jahre 1936
erfolgten behördlichen Auflösung bestandenen Tannenbergbunde
und der sogenannten Ludendorffbewegung insoferne abweichen,
als sie sich lediglich auf den philosophischen Gehalt der Lehren
von Erich und Mathilde Ludendorff konzentrieren wollen, so
seien doch Veranstaltungen zur Propagierung dieser Gotteserkenntnis
geeignet, die öffentliche Sicherheit und das öffentliche Wohl zu
gefährden. Der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung des


